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 Bauamt / sr. 

Stadt Fürstenfeldbruck  Postfach 1645  82245 Fürstenfeldbruck Hauptstraße 31 
 

An die/ das/ den 
Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung 
Behindertenbeirat/ Seniorenbeirat/  
Sportbeirat/ Stadtjugendrat/ Umweltbeirat/ 
Wirtschaftsbeirat 
Stadtwerke Fürstenfeldbruck 
Veranstaltungsforum Fürstenfeld 
Vertreter der Presse 

82256 Fürstenfeldbruck 

Telefon: 08141 / 281-0 
Telefax: 08141 / 282-1199 

 

Allg. Öffnungszeiten: 
Mo – Fr 08:00-12:00 Uhr 

Do 14:00-18:00 Uhr 
und nach Vereinbarung 

 

http://www.fuerstenfeldbruck.de 

Info@fuerstenfeldbruck.de 

 

Fürstenfeldbruck, 22.12.2021  

 
 

Einladung zur 
20. öffentlichen und nichtöffentlichen Sitzung des Planungs- und 
Bauausschusses 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit lade ich Sie zu der am Mittwoch, 19.01.2022, 18:00 Uhr, im großen Sitzungssaal 
des Rathauses stattfindenden Sitzung des Planungs- und Bauausschusses ein. 
 
 
Tagesordnung: 
 
Öffentlicher Teil: 
 
 1. Bekanntgabe von in nichtöffentlichen Sitzungen gefassten Beschlüssen  

gem. Art. 52 Abs. 3 GO 
 

 2. Antrag auf Vorbescheid für den Neubau von zwei Mehrfamilienhäusern mit  
Tiefgarage auf Flurnr. 1245/4 und 1245/5, Gemarkung Fürstenfeldbruck;  
Schillerstr. 47-49 
 

 3. AEZ Heimstättenstraße – Planungsüberlegungen; Bericht; Grundsatzbeschluss 
 

 4. Sachantrag Nr. 063/ 2020-2026 Antrag auf Schutz gegen Extremhochwasser 
(HQextrem) in der Bauleitplanung 
 

 5. Sachantrag Nr. 070/2020-2026 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, CSU, FDP;  
Erneuerbare Energien ausbauen 
 

 6. Verschiedenes 
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Nichtöffentlicher Teil: 
 
 1. Grundstücksangelegenheiten 

 
 2. Grundstücksangelegenheiten 

 
 3. Verschiedenes 

 
 
 
 
Freundliche Grüße 
 
 
 
 
Christian Stangl 
2. Bürgermeister 
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STADTVERWALTUNG FÜRSTENFELDBRUCK 
 

 

19. öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des Planungs- und Bauausschusses 

 

Betreff/Sach-
antragsnr. 

Bekanntgabe von in nichtöffentlichen Sitzungen gefassten Beschlüssen 
gem. Art. 52 Abs. 3 GO 

TOP - Nr. Ö 1 Vorlagenstatus öffentlich 

AZ: 4/sr. Erstelldatum 20.12.2021 

Verfasser Schmid, Ramona Zuständiges Amt Amt 4  

Sachgebiet 40 Bauamt Abzeichnung OB: 

Abzeichnung 2. Bgm: 

Beratungsfolge Zuständigkeit Datum Ö-Status 

1 Planungs- und Bauausschuss Entscheidung 19.01.2022 Ö 

 
 
 

Entsprechend den Bestimmungen des Art. 52 Abs. 3 der Gemeindeordnung für den Frei-
staat Bayern und des § 38 Abs. 3 der Geschäftsordnung für den Stadtrat wird nachfolgender 
Tagesordnungspunkt der nichtöffentlichen Sitzung des Planungs- und Bauausschus-
ses vom 21.07.2021 bekannt gegeben: 
 
 

TOP 1 Vorkaufsrechtsanfrage für das Grundstück Fl.Nr. 182/1 und einem 
1/2 MEA an der Fl.Nr. 182/2, Gemarkung Fürstenfeldbruck, Pucher 
Straße 6a 

 
Beschluss: 
 
Der Planungs- und Bauausschuss beschließt:  
 
Das Vorkaufsrecht für die Grundstücke Fl.Nr. 182/1 und 182/2 (1/2 MEA), Gemarkung 
Fürstenfeldbruck, Pucher Straße 6a wird ausgeübt. Der Oberbürgermeister wird er-
mächtigt, entsprechende Rechtshandlungen vorzunehmen. 
 
 
 

TOP Ö  1TOP Ö  1

7

Plan
ungs-

 u
nd

Bau
au

ss
ch

uss

19
.01

.20
22



8

Plan
ungs-

 u
nd

Bau
au

ss
ch

uss

19
.01

.20
22



 STADTVERWALTUNG FÜRSTENFELDBRUCK 
 

Beschlussvorlage Nr. 2600/2021 
 

20. öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des Planungs- und Bauausschusses 

 

Betreff/Sach-
antragsnr. 

Antrag auf Vorbescheid für den Neubau von zwei Mehrfamilienhäusern 
mit Tiefgarage auf Flurnr. 1245/4 und 1245/5, Gemarkung 
Fürstenfeldbruck; Schillerstr. 47-49 

TOP - Nr. Ö 2 Vorlagenstatus öffentlich 

AZ: V-2021-14-2 Erstelldatum 01.12.2021 

Verfasser Baumgärtner, Sandra Zuständiges Amt Amt 4  

Amt 3 

Sachgebiet 42 Bauverwaltung Abzeichnung OB: 

Abzeichnung 2. Bgm: 

Beratungsfolge Zuständigkeit Datum Ö-Status 

1 Planungs- und Bauausschuss Kenntnisnahme 19.01.2022 Ö 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Planungs-und Bauausschuss beschließt: 
Der Antrag auf Vorbescheid vom 20.05.2021 ist gemäß §34 BauGB planungsrecht-
lich nicht zulässig. Dem Antrag wird daher nicht zugestimmt. 

 

 

TOP Ö  2TOP Ö  2
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Seite 2 

 

Referent/in Götz / BBV Planungsre-
ferent 

Ja/Nein/Kenntnis     

Referent/in        Ja/Nein/Kenntnis    

Referent/in          Ja/Nein/Kenntnis    

Referent/in         Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

     

Klimarelevanz       

Umweltauswirkungen     

Finanzielle Auswirkungen  Nein 

Haushaltsmittel stehen zur Verfügung        
   

      
€ 

Aufwand/Ertrag lt. Beschlussvorschlag        
   

      
€ 

Aufwand/Ertrag der Gesamtmaßnahme      
  

      € 

Folgekosten      

     

     
  

      € 
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Seite 3 

Sachvortrag: 
 
Gegenstand des Antrages auf Vorbescheid ist die Errichtung von zwei Mehrfamilien-
häusern mit II +T (Terassengeschoss) und Tiefgarage auf dem Baugrundstück 
Fl.Nr.1245/4 und 1245/5 der Gemarkung Fürstenfeldbruck in der Schillerstr. 47 und 
49. 
 
Auf dem Baugrundstück Fl.Nr.1245/4 befindet sich aktuell ein zweistöckiges Wohn-
gebäude mit giebelseitigem Satteldach (II+D), welches über die gesamte Gebäude-
länge auf der Ostseite hin über einen erdgeschossigen Anbau mit Flachdach verfügt.  
Das Flurstück Nr.1245/5ist derzeit ebenfalls mit einem zweistöckiges Wohngebäude 
mit giebelseitigem Satteldach (II+D), welches mit der östlichen Grundstücksgrenze 
über zwei kleinere erdgeschossige Anbauten verbunden ist, bebaut. 
 
Die vorliegende Planung sieht nun den Abriss des Bestandes und den Neubau von 
zwei freistehenden Mehrfamilienhäusern (II+D) mit gemeinsamer Tiefgarage vor, 
welche über die im Norden liegende Schillerstraße erschlossen werden sollen. 
Das Dachgeschoss soll bei beiden Baukörpern als Terrassengeschoss mit Dachbe-
grünung ausgebildet werden, welches auf allen Seiten einen Rücksprung von der 
Außenwand des darunter liegenden Geschosses aufweist. Die Dachterrassenfläche 
soll größtenteils extensiv begrünt werden. Das Dach des Terrassengeschosses soll 
ebenfalls begrünt und mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet werden. 
Die Wandhöhe der beiden Mehrfamilienhäuser soll jeweils 6,00 m, die Firsthöhe 8,55 
m betragen. 
 
 
 
Im Rahmen des Antrags auf Vorbescheid sollen folgende Fragen beantwortet 
werden: 
 
Frage 1: 
Ist das Wohngebäude auf Flurnummer 1245/4 wie im Grundriss und Schnitt in Lage 
und Größe dargestellt, planungsrechtlich zulässig? 
 
 
Frage 2: 
Ist das Wohngebäude auf Flurnummer 1245/5 wie im Grundriss und Schnitt in Lage 
und Größe dargestellt, planungsrechtlich zulässig? 
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Seite 4 

 
 
1.Gezeichneter Lageplan; nicht maßstabsgetreu 
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Seite 5 

 
 
 
 
2. Schnitt; nicht maßstabsgetreu 

 
 
 
 
Planungsrechtliche Beurteilung: 
 
Die Baugrundstücke Fl.Nr.1245/4 und 1245/5 der Gemarkung Fürstenfeldbruck in 
der Schillerstr. 47 und 49 liegen im nicht überplanten Innenbereich und sind demzu-
folge nach § 34 Baugesetzbuch -BauGB- zu beurteilen. Danach ist gemäß § 34 Abs. 
1 BauGB ein Bauvorhaben bauplanungsrechtlich zulässig, wenn es sich nach Art 
und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die 
überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die Er-
schließung gesichert ist. Die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhält-
nisse müssen gewahrt bleiben; das Ortsbild darf nicht beeinträchtigt werden. 
 
Im Rahmen des § 34 BauGB ist zu prüfen, ob sich das Gebäude mit dem Terrassen-
geschoss in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt. In diesem Falle sind fol-
gende Parameter, die nach außen wahrnehmbar in Erscheinung treten zu überprü-
fen: 
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Seite 6 

 Wand-und Firsthöhe 

 Grundfläche 

 Verhältnis von bebauter zu unbebauter Grundstücksfläche 
 
Entscheidend ist die Gesamtkubatur des Gebäudes, d. h. ein vergleichbares Ge-
bäude, ein Referenzobjekt, auf welches man sich bezieht, muss im Geviert vorhan-
den sein. Insbesondere die Wandhöhe, also die Oberkante der Attika, bzw. die 
Oberkante des Geländers des Terrassengeschosses, muss aus der Umgebung ab-
leitbar sein. 
 
Merkmale des Einfügens nach § 34 BauGB für Terrassengeschosse nach Mei-
nung der LBK München: 

 Das Terrassengeschoss lässt sich in die vorhandenen Dachformen in der Umge-
bung integrieren. Man spricht hier auch von dem sog. Einschreiben in die Hüllkur-
ve des jeweiligen Referenzgebäudes (sog. Einschreiben). 
 

 Das Terrassengeschoss weist i. d. R. allseitig einen mindestens 1,50 m tiefen 
Rücksprung von der Außenwand des darunter liegenden Geschosses auf (gilt 
auch für Dachüberstände). Zu beachten ist, dass der Rücksprung von mind. 1,50 
m allseits eine Richtschnur für die Zulässigkeit ist, jedoch keine starre Grenze. 
 

 Die Wandhöhe (inkl. Terrassengeländer) entspricht den Wandhöhen der näheren 
Umgebung. 
 

 Zu beachten ist, dass auch die Anzahl der Geschosse im Einzelfall maßgeblich 
sein kann. Ein Terrassengeschoss kann dann wegen der nicht vorhandenen Ge-
schossigkeit unzulässig sein. 

 
* Terrassengeschosse sind von der Außenwand des darunter liegenden Geschosses 
zurückversetzte oberste Geschosse eines Gebäudes. 

3. Einschreiben in die Hüllkurve des Referenzobjektes        4. Allseitiges Einrücken von mind.1,50 m 
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Seite 7 

Als Bezugsfall für das Einfügen nach § 34 wurde hier das Bauvorhaben Schillerstr. 
43 ausgewählt, welches sich 2 Grundstücke weiter östlich vom Antragstellerobjekt 
befindet. 
Die geplante Variante mit dem Terrassengeschoss geht deutlich über die Hüllkurve 
des Referenzobjektes hinaus. Das Referenzobjekt gilt hier als Maßstab für die prä-
gende Umgebung. 
 
 
 
 
 
 

 
 
4. Darstellung Referenzobjekt Schillerstr. 43;  
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Seite 8 

 
 
 
7. geplanter Querschnitt; nicht maßstabsgetreu 

 
 
 
 
Städtebauliche Einschätzung: 
 
Das Gebiet ist geprägt von zweigeschossigen Gebäuden mit flachen Satteldächern 
(II +D, wobei D kein Vollgeschoss ist). 
Durch die beantragten Terrassengeschosse, welche über die Hüllkurve der 
prägenden Bebauung hinausgehen, wird eine III-geschossige Wirkung erzeugt, 
welche sich aus unserer Sicht nicht in die Umgebung einfügt sowie auf diese einen 
Bezugsfall schaffen würde. Es werden deshalb negative städtebauliche 
Auswirkungen befürchtet. Denkbar wäre entweder eine Bebauung mit entsprechend 
weiter zurückgesetzten Terrassengeschossen oder mit ausgebautemm Satteldach in 
Verbindung mit untergeordneten Dauchgauben (vgl. städtische 
Dauchgaubenstatzung). 
Dem Bauvorhaben wird deshalb planungsrechtlich nicht zugestimmt.  
 
Das Bauamt kommt daher zu dem auf dem Deckblatt formulierten Beschlussvor-
schlag. 
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STADTVERWALTUNG FÜRSTENFELDBRUCK 
 

Beschlussvorlage Nr. 2604/2021 
 

20. öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des Planungs- und Bauausschusses 

 

Betreff/Sach-
antragsnr. 

AEZ Heimstättenstraße – Planungsüberlegungen; Bericht; 
Grundsatzbeschluss 

TOP - Nr. Ö 3 Vorlagenstatus öffentlich 

AZ: 41-Rz Erstelldatum 01.12.2021 

Verfasser Reize, Markus Zuständiges Amt Amt 4  

Sachgebiet 41 Stadtplanung, 
Bauleitplanung, 
Verkehrsplanung 

Abzeichnung OB: 

Abzeichnung 2. Bgm: 

Beratungsfolge Zuständigkeit Datum Ö-Status 

1 Planungs- und Bauausschuss Entscheidung 19.01.2022 Ö 

 

Anlagen: 1. Planungsunterlagen Büro BZ Büchl von 07/2021  
(Lageplan EG, 1. OG, Ansicht Ost  

2. Lageplan Planungsgebiet mit Luftbild 
3. Lageplan mit BBP Nr. 43 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Für das Areal des AEZ-Einkaufsmarktes an der Heimstättenstraße wird auf Grundla-
ge der in Anlage 1 beigefügten Planung eine Änderung des Bebauungsplanes in 
Aussicht gestellt, sofern die in der Sitzungsvorlage aufgezeigten Planungsvorgaben 
berücksichtigt werden.  
 

 

TOP Ö  3TOP Ö  3
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Seite 2 

 

Referent/in Götz / BBV     Ja/Nein/Kenntnis     

Referent/in        Ja/Nein/Kenntnis    

Referent/in          Ja/Nein/Kenntnis    

Referent/in         Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

     

Klimarelevanz   mittel 

Umweltauswirkungen  gering 

Finanzielle Auswirkungen  Unbekannt 

Haushaltsmittel stehen zur Verfügung        
   

      
€ 

Aufwand/Ertrag lt. Beschlussvorschlag        
   

      
€ 

Aufwand/Ertrag der Gesamtmaßnahme      
  

      € 

Folgekosten      

     

     
  

      € 
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Seite 3 

Sachvortrag: 
 
 
Sachstand 
 
Der Stadt liegen für das Areal des AEZ-Einkaufsmarktes an der Heimstättenstraße 
(Fl.-Nrn. 867 und 866/1) Planungsüberlegungen des Eigentümers vor, diesen durch 
einen größeren Einkaufsmarkt zu ersetzen (s. Anlage 1). Die bestehende Tankstelle 
auf Fl.-Nr. 866/1 (s. Anlage 2) soll dabei aufgegeben werden.  
Nach Aussage des Eigentümers ist der derzeitige Einkaufsmarkt (Lebensmittel-
Vollsortimenter) aufgrund der vergleichsweise geringen Größe (Geschossfläche: ca. 
1.200 m² zzgl. Lager; insgesamt ca. 1.600 m²) dauerhaft nicht mehr überlebensfähig. 
Die Stadtverwaltung ist diesbezüglich seit ca. 2 Jahren in Gesprächen mit dem In-
vestor. Ursprüngliche Überlegungen sahen eine Kombination von Einzelhandel im 
Erdgeschoss und Wohnen in den Obergeschossen (auf zwei Ebenen) vor, ähnlich 
wie im Bereich des Einkaufscenters am S-Bahnhof Buchenau entlang der Industrie-
straße. Der Investor hat sich jedoch dazu entschieden, sein ursprüngliches Konzept 
sowohl aus städtebaulichen als auch aus firmenpolitischen Gründen nicht mehr wei-
ter zu verfolgen und bittet nunmehr um eine Entscheidung, ob die Stadt dazu bereit 
ist, auf dieser Grundlage die ggf. hierfür erforderlichen planungsrechtlichen Voraus-
setzungen zu schaffen.  
 
 
Planungskonzept 
 
Das vorgelegte Konzept (s. Anlage 1) sieht ein zweigeschossigen Einkaufsmarkt mit 
insgesamt ca. 2.600 m² Geschossfläche (EG 1.600 m², OG: 1.000 m²) zzgl. ca. 500 
m² Lager vor. Im Untergeschoss ist ein Getränkemarkt mit einer GF von ca. 750 m² 
geplant. Die Geschossfläche des Einkaufsmarktes liegt somit bei ca. 3.850 m². 
Darüber hinaus soll der Bereich in Anlehnung an das ehemalige Café Rieger im Eck-
bereich zur Alpenstraße mit einem neuen Café (ebenfalls zweigeschossig; geschätz-
te GF ca. 500 m²) als identitätsstiftendes Quartierszentrum aufgewertet werden. In 
diesem Zusammenhang ist geplant, den Vorbereich zur Heimstättenstraße hin durch 
einen Rücksprung platzartig aufzuweiten und umzugestalten. Es wird vorgeschlagen, 
diese platzartige Umgestaltung über die Heimstättenstraße hinweg auf den gesam-
ten östlich angrenzenden öffentlichen Raum bis zur nördlichen Einmündung der Al-
penstraße auszuweiten. Die geplante Geschossfläche insgesamt (Gesamt-GF) liegt 
derzeit bei ca. 4.350 m². 
Der Baukörper ist im Obergeschoss zurückgesetzt, die Dachflächen sind überwie-
gend begrünt, Teile der Dachfläche sollen durch das Café als Dachterrasse genutzt 
werden. Es ist angedacht, das Gebäude größtenteils als Holzbau auszuführen.  
Zur Heimstättenstraße hin soll mit einer Glasfassade im Erdgeschoss ein attraktives 
Erscheinungsbild geschaffen werden. Das derzeitige Parken wird in einer Tiefgarage 
verlegt, die über die Heimstättenstraße erschlossen wird. 
Insgesamt soll mit der geplanten Bebauung das bisherige Nahversorgungszentrum 
gesichert und gegenüber dem Bestand die städtebauliche Qualität erhöht werden.  
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Seite 4 

Beurteilung  
 
Planungsrechtliche Situation: 
 
Für das Areal gilt der Bebauungsplan Nr. 43 aus dem Jahr 1968 (s. Anlage 3). Dieser 
setzt verteilt auf zwei Bauräume für das Grundstück Fl.-Nr. 867 (ca. 3.535 m²), auf 
welchem sich der bestehende Einkaufsmarkt befindet, ein Sondergebiet „Ladenge-
biet“ (SO) mit einer GRZ von 0,3 sowie einer GFZ von 0,75 fest. Das nördlich an-
grenzende Grundstück Fl.-Nr. 866/1 (ca. 1.070 m²), ist als Mischgebiet (MI) mit einer 
zwingend dreigeschossgien Bebauung und einer GRZ von 0,3 sowie einer GFZ von 
0,80 festgesetzt. Zusammen ermöglicht der Bebauungsplan eine Geschossfläche 
von ca. 3.500 m² (ca. 2.600 + ca. 900 m²). 
Sowohl im geltenden Flächennutzungsplan als auch im Entwurf zur FNP-
Neuaufstellung ist das Areal als Sondergebiet (für großflächigen Einzelhandel) sowie 
als Wohnbaufläche dargestellt.  
Das Gesamtmaß der geplanten baulichen Nutzung mit einer Gesamt-GF von ca. 
4.350 m² liegt ca. 850 m² (+ ca. 25%) über dem, was der bisherige Bebauungsplan 
ermöglicht. Die geplante Einzelhandelsnutzung mit einer geplanten Geschossfläche 
(GF) von insgesamt von ca. 3.850 m² übersteigt das für den Bereich des Sonderge-
biets festgesetzte Maß (ca. 2.650 m²) um ca. 1.200 m² bzw. um ca. 45%. 
Darüber hinaus wird das geplante Einkaufszentrum in Form eines Baukörpers auf 
den nördliche Mischgebiet ausgeweitet, so dass insgesamt die Änderung des Be-
bauungsplanes für erforderlich erachtet wird.  
 
 
Städtebau: 
 
Art der Nutzung: 
Aus städtebaulicher Sicht wird ausdrücklich begrüßt, dass mit der geplanten Bebau-
ung das bisherige Nahversorgungszentrum gesichert wird. Der bestehende Ein-
kaufsmarkt hat als Lebensmittelvollsortimenter eine wichtige Nahversorgungsfunktion  
für den Brucker Westen im Bereich zwischen Landsberger Straße und dem Ein-
kaufszentrum am S-Bahnhof Buchenau. Im Bereich südlich des Einkaufsmarktes 
stellt dieser gegenwärtig sogar der einzige größere Nahversorger dar. Seit der 
Schließung des Einkaufsmarktes an der Buchenauer Straße besitzt der Markt auch 
noch eine Nahversorgungsfunktion für den Bereich südlich des Geisinger Steigs. 
Auch der Entfall der Tankstelle sowie das geplante Café werden begrüßt. 
Dennoch wäre es aus Sicht der Verwaltung wünschenswert, wenn es gelänge, die 
geplanten Nutzungen in gewissem Umfang durch eine Wohnnutzung zu ergänzen. 
 
Maß der Nutzung / Bebauungsstruktur: 
Die umgebende Bebauung wird von einer überwiegend zweigeschossigen Bebauung 
(mit Dach) geprägt; nach Norden hin schließt eine dreigeschossige Bebauung (mit 
Dach) an. Insofern fügt sich die geplante Höhenentwicklung mit zwei (gewerblichen) 
Vollgeschossen in die Umgebung grundsätzlich ein (s. Anlage 1, Ansicht / Ost).  
Durch die Überbauung der beiden Grundstücke in Form eines Baukörpers entsteht 
eine Baukörperlänge in ca. 65 m, die im weiteren Verlauf der Heimstättenstraße be-
reits vorhanden ist.  
Allerdings wird der Straßenraum in der Heimstättenstraße gegenüber dem Bebau-
ungsplan vorgegebenen Bauraum, welcher gegenüber dem Bestandsgebäude weiter 
östlich endet) zusätzlich verengt. Der Rücksprung parallel zur Gebäudeflucht östlich 
der Alpenstraße mit gleichzeitiger Drehung des Platzraums schräg zur Heimstätten-
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straße wirkt etwas unbegründet. Es wird vorgeschlagen, ausgehend vom bisherigen 
Bebauungsplan die Gebäudeflucht der Bestandsgebäude westlich der Heimstätten-
straße allenfalls geringfügig zu überschreiten.  
Nach Norden hin wäre grundsätzlich ein zusätzliches Geschoss denkbar.  
 
Freiraumstruktur: 
Der Vorschlag, im Zusammenhang mit der Neubebauung eine platzartige Umgestal-
tung des öffentlichen Raumes über die Heimstättenstraße hinweg zu schaffen wird 
grundsätzlich begrüßt. Allerdings ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt unklar, ob der an-
gedachte Platz realisiert wird. Darüber hinaus handelt es sich bei der Heimstätten-
straße um eine Hauptsammelstraße, so dass fraglich erscheint, ob dort die ange-
dachte Platzgestaltung im Bereich der Heimstättenstraße möglich sein wird, was zu 
einer Teilung des Platzes zur Folge hätte. Aus diesem Grund sollte der Vorbereich 
im Bereich des Cafés so dimensioniert sein dass dieser auch ggf. eigenständig funk-
tioniert und ist daher noch etwas zu vergrößern.  
Weiterhin wird vorgeschlagen, die Gebäudeflucht der Bestandsgebäude als Ord-
nungsstruktur für die Vorplatzgestaltung heranzuziehen.  
 
Insgesamt besteht mit der geplanten Neubebauung des Areals ein großes Potenzial 
für eine städtebauliche Aufwertung des Gesamtbereichs. Mit dem vorgelegten Pla-
nungskonzept wird gegenüber dem Bestand die städtebauliche Qualität des Areals 
bereits deutlich erhöht.  
 
 
Weiteres Vorgehen 
 
Seitens der Verwaltung wird vorgeschlagen, eine Änderung des Bebauungsplanes in 
Aussicht zu stellen, sofern die im Sachvortrag aufgezeigten Planungsvorgaben be-
rücksichtigt werden. Dies gilt insbesondere für folgende Punkte:  

1.) Prüfung, das Gebäude größtenteils als Holzbau auszuführen und auf den 
Dachflächen eine Photovoltaikanlage anzubringen 

2.) Prüfung einer ergänzenden Wohnbebauung, insbesondere im nördlichen Be-
reich 

3.) Reduzierung der Überschreitung der bisherigen Gebäudeflucht zur Heimstät-
tenstraße  

4.) Vergrößerung des platzartigen Vorbereichs vor dem Café 
 
Das Projekt befindet sich in der aktuellen Prioritätenliste des Bauamts im sogenann-
ten „Sammelbecken“. Seitens des Investors wird ein Baubeginn in ca. 2 Jahren an-
gestrebt. 
 
 
 
Abschließend kommt das Stadtbauamt zu dem auf Seite 1 formulierten Beschluss-
vorschlag.  
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STADTVERWALTUNG FÜRSTENFELDBRUCK 
 

Beschlussvorlage Nr. 2611/2021 
 

20. öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des Planungs- und Bauausschusses 

 

Betreff/Sach-
antragsnr. 

Sachantrag Nr. 063/ 2020-2026 Antrag auf Schutz gegen 
Extremhochwasser (HQextrem) in der Bauleitplanung 

TOP - Nr. Ö 4 Vorlagenstatus öffentlich 

AZ: 41-Zw Erstelldatum 13.12.2021 

Verfasser Zweckl, Florian Zuständiges Amt Amt 4  

Amt 3 

Sachgebiet 41 Stadtplanung, 
Bauleitplanung, 
Verkehrsplanung 

Abzeichnung OB: 

Abzeichnung 2./ 3. Bgm: 

Beratungsfolge Zuständigkeit Datum Ö-Status 

1 Planungs- und Bauausschuss Entscheidung 19.01.2022 Ö 

 

Anlagen: 1 SA-Nr. 063 StRe Dr. Zierl und Kreis  
   Antrag auf Schutz gegen Extremhochwasser in der Bauleitplanung 

 

 

Beschlussvorschlag: 
 
1. An die Verwaltung ergeht kein weiterführender Arbeitsauftrag zur Bearbeitung des 

Sachantrags. 
 

2. Die Bearbeitung des Sachantrags ist abgeschlossen. 
 

 

 

TOP Ö  4TOP Ö  4
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Referent/in Götz / BBV     Ja/Nein/Kenntnis     

Referent/in        Ja/Nein/Kenntnis    

Referent/in          Ja/Nein/Kenntnis    

Referent/in         Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

     

Klimarelevanz   hoch 

Umweltauswirkungen  hoch 

Finanzielle Auswirkungen  Unbekannt 

Haushaltsmittel stehen zur Verfügung  unbekannt    
   

      
€ 

Aufwand/Ertrag lt. Beschlussvorschlag  unbekannt    
   

      
€ 

Aufwand/Ertrag der Gesamtmaßnahme      
  

      € 

Folgekosten      

     

     
  

      € 
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Sachvortrag: 
 
 
I. Antrag 
 

Der Sachantrag Nr. 063/2020-2026 ist am 12.08.2021 eingegangen. Gegenstand 
des Antrags ist der „Schutz gegen Extremhochwasser (HQextrem) in der Bau-
leitplanung“ (siehe Anlage 1). 
 
Der Sachantrag beinhaltet folgende Beschlussvorschläge: 
 

1. Zur Stärkung der Hochwasserresilienz in Gebieten, die in den amtlichen Hochwas-
sergefahrenkarten des bayerischen Landesamtes für Umwelt (LfU) als „HQextrem“ 
klassifiziert sind, beschließt der Stadtrat für die Bauleitplanung und für die Bauge-
nehmigung in diesen Gebieten folgende Grundsätze: 

 

1.1. Bauwerber*innen müssen nachweisen, dass (und wie) sie die geplanten Ge-
bäude gegen die in der Hochwassergefahrenkarte für die Kategorie HQextrem 
angegebene mögliche Wassertiefe zu schützen. 

 

1.2. Zudem müssen die Bauwerber*innen nachweisen, dass das Bauprojekt die 
Hochwasserresilienz der Nachbarschaft nicht verschlechtert. 

 

1.3. Die in der Stadt für den Katastrophenschutz zuständigen Stellen prüfen vorab 
die Durchführbarkeit eventuell im Ernstfall nötiger Evakuierungsmaßnahmen, 
insbesondere bei schutzbedürftigen Nutzungen wie Kitas, Schulen oder Einrich-
tungen für ältere Menschen oder Menschen mit Behinderung. 

 
2. Weiterhin beschließt der Stadtrat für die geplanten Studien zur Auswirkung von 

Starkregenereignissen: 
 

2.1. Als „Worst-Case-Szenario“ wird eine Wetterlage zu Grunde gelegt, wie sie im 
Juli 2021 in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz auftrat. 
 

2.2. Die Hochwasser-Gefahrenkarte wird um Fließgeschwindigkeit und Wasserab-
fluss-Richtung ergänzt. 

 

2.3. In der Studie soll auch analysiert werden, welchen Einfluss Starkregenereignis-
se auf die Höhe des Grundwassers haben und daraus – analog zur flussbezo-
genen Hochwassergefahrenkarte – eine Gefahrenkarte für das Stadtgebiet ab-
leiten („Überschwemmung von unten“). 

 
Im Weiteren wird darauf hingewiesen, dass folgende, von der Stadt zurzeit bearbeitete 
Baugebiete in als HQextrem klassifizierten Gebieten liegen: 

 

 Baugebiet „Krebsenbach Nord“ (Wassertiefe bei HQextrem: bis 0,5 m, in 
Teilen bis 1,0 m) 
 

 Baugebiet „Aumühle/ Lände“ (Wassertiefe bei HQextrem: Lände bis 0,5 m, 
in Teilen bis 1,0 m / Aumühle bis 1,0 m, in Teilen 1,0 bis 2,0 m) 
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II. Stellungnahme der Verwaltung 
 

Grundsätzlich werden im Rahmen der kommunalen Bauleitplanungen und Bau-
genehmigungen die im Sachantrag unter Punkt 1 genannten Forderungen bereits 
dahingehend berücksichtigt, dass sowohl das Schutzgut Wasser als auch die damit 
verbundenen Themenbereiche der Entwässerung (Hochwasser/ Niederschlagswas-
ser) gesetzlich Teil der zu prüfenden und untereinander gleichwertig abzuwägenden 
Fachthemen sind. Eine entsprechende Fachstellenbeteiligung (in diesem Fall das 
Wasserwirtschaftsamt) ist verpflichtend. Es werden zum jetzigen Zeitpunkt bereits 
bei Festsetzungen in der Bauleitplanung oder Auflagen in der Baugenehmigung in 
der Stadt Fürstenfeldbruck die zur Verfügung stehenden Gesetzesgrundlagen voll-
umfänglich beachtet. Darüber hinausgehende rechtliche Festlegungen entbeh-
ren aktuell tragfähiger Gesetzesgrundlagen und würden zur Unwirksamkeit von 
Planungen führen.  
 

Gemäß Definition der Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie (HWRM-Richtlinie 
LfU Bayern) ist die Annahme eines hundertjährigen Hochwasser (HQ100) Grund-
lage für die Festsetzung von Überschwemmungsgebieten nach §76 Abs. 2 WHG in 
Verbindung mit Art. 46 Abs. 3 BayWG. Die amtlich festgesetzten Überschwem-
mungsgebiete bilden bezüglich rechtlicher Festsetzungsmöglichkeiten zu Was-
serthematiken in der Bauleitplanung die Grundlage. 
Für das sog. „tausendjährige“ Hochwasser (HQextrem), wie es im Sommer 2021 
in Nordrhein-Westphalen auftrat, gibt es nach Definition der HWRM-Richtlinie keine 
vordefinierte Jährlichkeit für den Hochwasserabfluss. Nach geltender Gesetzes-
grundlage schränkt der Überflutungsbereich eines HQextrem die Nutzung der 
Flächen gegenüber dem HQ100 nicht weiter ein und findet keinen Eingang in die 
Festsetzung von Überschwemmungsgebieten und den daraus entstehenden rechtli-
chen Grundlagen.  
 

Die Darstellung des HQextrem dient vorwiegend der Information und zur Ab-
schätzung des Risikos bei extremen Hochwasserabflüssen. Sie ist auch eine wich-
tige Information für den Katastrophenschutz. Diesen seltenen Hochwasserereignis-
sen kann meist nur durch Hochwasservorsorge und Katastrophenschutz begeg-
net werden. 
Es befindet sich bereits ein Konzept zum vorbeugenden Katastrophenschutz mit 
Einbezug von Wassergefahren und Hochwasservorsorge der Seitens der Stadt 
Fürstenfeldbruck für den Katastrophenschutz zuständigen Stellen in Erarbeitung. 
 

Bezüglich der, unter Punkt 2, genannte Studie zu Auswirkungen von Starkregen-
ereignissen ist mitzuteilen, dass sich unabhängig von dem vorliegenden Sachan-
trag auch bereits ein Konzept zum integralen „Sturzflut-Risikomanagement“ in 
Ausschreibung durch die Verwaltung befindet. Für dieses ist auch bereits eine Zu-
sage einer staatl. Förderung eingegangen. 
Nach schriftlicher Mitteilung des zuständigen Wasserwirtschaftsamtes sind bei Be-
rechnungen immer regionale Starkregendaten anzusetzen. Eine Vergleichbar-
keit der regionalen Gegebenheiten in Fürstenfeldbruck und den Gegebenheiten 
in Nordrhein-Westfalen ist fachlich und inhaltlich nicht möglich. 
Es ist anzumerken, dass der Themenbereich Sturzfluten durch Starkregenereig-
nisse (an Hängen und Tälern) einen kommunalen Aufgabenbereich umfasst. Je-
doch liegt die Prüfung und Festlegung von Hochwassergefahren (auch von „un-
ten“) an Flüssen und Seen, im vorliegenden Fall auf Grund der Bedeutung der Am-
per als Gewässer 1. Ordnung, im Aufgabengebiet der Wasserwirtschaftsämter.  
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III. Weiteres Vorgehen 
 

Von Seiten der Verwaltung wird kein über die bereits in Durchführung befindli-
chen bzw. durchgeführten Maßnahmen hinausgehender Handlungsbedarf ge-
sehen. 
 
Mit einem weiterführenden Vollzug der beantragten Beschlüsse des Sachantrags 
wäre innerhalb der Verwaltung erheblicher personeller Aufwand verbunden.  
 
Abschließend kommt das Stadtbauamt zu dem auf Seite 1 formulierten Beschluss-
vorschlag. 
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Referentin für Klimaschutz & Energie Referent ur Bürgerbeteiligung 

Oskar—von-Miller-Str. 14, 822 6 Fürstenfeldblu2k Aus“ 2021 WilheIm-B sch-Str. 7, 82256 Fürstenfeldbruck 

05i"!2|5]4[5|w 
U—Sohm Rüdßpr. Votgang vorAusl. EW 

Stadt Fürstenfeldbruck 09 vor!. von_ „qm 
Herrn Oberbürgermeister E iMafls/am: 11. August 2021 

Betreff: Antrag auf Schutz gegen Extremhochwasser (H0extrem) in der Bauleitplanung 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Raff, 

die jüngste Hochwasserkatastrophe in Nordrhein—Westfalen und Rheinland—Pfalz hat gezeigt, dass Starkrege— 

nereignisse zu Pegelständen an Flüssen führen können, welche bislang als „extreme Hochwasser" (HQextrem) 

klassifiziert wurden (seltener als einmal in hundert Jahren). Da solche Starkregenereignisse durch den fortschrei- 
tenden Klimawandel vermehrt auftreten werden, gilt es, bei der Bauleitplanung und Baugenehmigung in Ge- 

bieten, die als HQextrem klassifiziert sind, Vorsorge zu treffen. 

Daher stellen wir für unsere Fraktion den folgenden Antrag: 

1. Zur Stärkung der Hochwasserresilienz in Gebieten, die in den amtlichen Hochwassergefahrenkarten des 

bayerischen Landesamts für Umwelt (LfU) als „HQextrem“ klassifiziert sind, beschließt der Stadtrat für die 
Bauleitplanung und für Baugenehmigungen in diesen Gebieten folgende Grundsätze: 

> Bauwerber*innen müssen nachweisen, dass (und wie) sie die geplanten Gebäude gegen die in der 
Hochwassergefahrenkarte für die Kategorie HQextrem angegebene mögliche Wassertiefe schützen. 

> Zudem müssen die Bauwerber*innen nachweisen, dass das Bauprojekt die Hochwasserresilienz der 
Nachbarschaft nicht verschlechtert. 

> Die in der Stadt für den Katastrophenschutz zuständigen Stellen prüfen vorab die Durchführbarkeit 
eventuell im Ernstfall nötiger Evakuierungsmaßnahmen, insbesondere bei schutzbedürftigen Nutzun- 
gen wie Kitas, Schulen oder Einrichtungen für ältere Menschen oder Menschen mit Behinderung. 

2. Weiterhin beschließt der Stadtrat für die geplanten Studie zur Auswirkung von Starkregenereignissen: 

> Als „Worst-Case-Szenario” wird eine Wetterlage zu Grunde gelegt, wie sie im Juli 2021 in Nordrhein- 
Westfalen und Rheinland-Pfalz auftrat. 

> Die Hochwasser-Gefahrenkarte wird um Fließgeschwindigkeit und Wasserabfluss-Richtung ergänzt. 

> In der Studie soll auch analysiert werden, welchen Einfluss Starkregenereignisse auf die Höhe des 
Grundwassers haben und daraus - analog zur flussbezogenen Hochwassergefahrenkarte - eine Gefah- 
renkarte für das Stadtgebiet ableiten („Uberschwemmung von unten”). 

Mehr Hintergrundinformation inklusive Kartenmaterial des LfU findet sich auf den folgenden Seiten. 

Mit freundlichen Grüßen 

Alexa Zierl & Dieter Kreis 

P.S. Wir möchten darauf hinweisen, dass folgende, von der Stadt zur Zeit bearbeitete Baugebiete in als 
HQextrem klassifizierten Gebieten liegen: 

> Baugebiet „Krebsenbach Nord” (Wassertiefe bei HQextrem: bis 0,5 m, in Teilen bis 1,0 m) 

> Baugebiet „Aumühle/Lände (Wassertiefe bei HQextrem: Lände bis 0,5 m, in Teilen 0,5 bis 1,0 m / Aumüh- 
le bis 1,0 rn, in großen Teilen 1,0 bis 2,0 m) 

Weiterhin möchten wir darauf hinweisen, dass die Ochsenwiese, zu der wir vor kurzem einen Antrag eingereicht 
haben, ebenfalls in einem HQextrem-Gebiet liegt (Wassertiefe: Westteil 0,5 bis 1,0 m / Ostteil 1,0 bis 2,0 rn). 
Eine reine Nutzung als Grün- und Blühfläche verbessert die Wasseraufnahmefähigkeit, wogegen die zweitweise 
Nutzung als Parkplatz die Wasseraufnahmefähigkeit verschlechtert. Hierbei ist anzumerken, dass die Hochwas— 
sergefahrenkarten des LfU nur die von Fließgewässern ausgehenden Hochwassergefahren zeigen. Bei der Och— 
senwiese könnte es zusätzliche Risiken wegen des nahgelegenen „Engelsbergs“ geben.

TOP Ö  4TOP Ö  4
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Antrag Zierl & Kreis (ÖDP) Schutz gegefi Ext€érphoéhwjägssér(HQextrem) in der Bäuleitplanung 2 

»' \‘.‚‘-} „h‘*' 

Begründung: 
[„

» 

Im Wasserhaushaltsgesetz (WHG) sind drei Kateg"ori n'Qon Hochwässérgebieten festgelegt: 
_ 

‘

i 

5 74 Gefahrenkarten und Risikökarten 
» __ 4 „ _ ‚f 

(l) Die zuständigen Behörden erstellen für die Risikogebiete in den nach 5 73 Absatz 3 maßgebenden 

Bewirtschaftungseinheiten Gefahrenkarten und Risikokarten in dem Maßstab, der hierfür am besten geeignet ist. 

(2) Gefahrenkarten erfassen die Gebiete, die bei folgenden Hochwasserereignissen überflutet werden: 

l. Hochwasser mit niedriger Wahrscheinlichkeit (voraussichtliches Wiederkehrintervall mindestens 200Jahre) 

oder bei Extremereignissen, 

2. Hochwasser mit mittlerer Wahrscheinlichkeit (voraussichtliches Wiederkehrintervall mindestens 100Jahre)‚ 

3. soweit erforderlich, Hochwasser mit hoher Wahrscheinlichkeit. 

Gebiete nach Kategorie 2 (HQ‘IOO) und 3 (HQ10) sind als „Überschwemmungsgebiete" festzusetzen (€ 76), dort 

dürfen nur irn Ausnahmefall und nach genauer Prüfung neue Baugebiete ausgewiesen werden (ä 78). 

Seit der ab Januar 2018 geltenden Novelle des WHG gelten auch für Gebiete nach Hochwasserkategorie 1 

(HQextrem) etwas schärfere Vorschriften (5 78b): 

€ 78h Risikogebiete außerhalb von Überschwemmungsgebieten 

(l) Risikogebiete außerhalb von Überschwemmungsgebieten sind Gebiete, für die nach 5 74 Absatz 2 

Gefahrenkarten zu erstellen sind und die nicht nach 5 76 Absatz 2 oder Absatz 3 als Überschwemmungsgebiete 

festgesetzt sind oder vorläufig gesichert sind; dies gilt nicht für Gebiete, die überwiegend von den Gezeiten 

beeinflusst sind, soweit durch Landesrecht nichts anderes bestimmt ist. Für Risikogebiete außerhalb von 

Überschwemmungsgebieten gilt Folgendes: 

l. bei der Ausweisung neuer Baugebiete irn Außenbereich sowie bei der Aufstellung, Änderung oder 

Ergänzung von Bauleitplänen für nach 5 30 Absatz 1 und 2 oder nach5 34 des Baugesetzbuches zu 

beurteilende Gebiete sind insbesondere der Schutz von Leben und Gesundheit und die Vermeidung 

erheblicher Sachschäden in der Abwägung nach5 1 Absatz 7 des Baugesetzbuches zu berücksichtigen; dies 

gilt für Satzungen nach 5 34 Absatz 4 und 5 35 Absatz 6 des Baugesetzbuches entsprechend; 

2. außerhalb der von Nummer 1 erfassten Gebiete sollen bauliche Anlagen nur in einer dem jeweiligen 

Hochwasserrisiko angepassten Bauweise nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik errichtet 

oder wesentlich erweitert werden, soweit eine solche Bauweise nach Art und Funktion der Anlage technisch 

möglich ist; bei den Anforderungen an die Bauweise soilen auch die Lage des betroffenen Grundstücks und 

die Höhe des möglichen Schadens angemessen berücksichtigt werden. 

Die Formulierung, dass in der Bauleitplanung bei HQextrem-Gebieten „insbesondere der Schutz von Leben 

und Gesundheit und die Vermeidung erheblicher Sachschäden in der Abwägung nach 5 1 (7) BauGB zu berück- 

sichtigen" sind, ist a!lerdings ziemlich schwammig. Passend dazu wurde im Rahmen der Diskussionen um das 

Baugebiet „Krebsenbach Nord“ - welches komplett im Bereich HQextrem liegt 
- der Hochwasserschutz nach 

578b weder 2018 noch 2021 thematisiert, obwohl die WHG-Novelle damals schon galt. Gleiches gilt für das 

ebenfalls irn HQextrem—Gebiet liegende Baugebiet Aumühle/ Lände. lm Prinzip war dieses Vorgehen auch 
ver— 

ständlich, nachdem sich bis zur Hochwasserkatastrophe vom Juli wahrscheinlich keiner so richtig vorstellen 

konnte, dass solche extrem unwahrscheinliche Hochwasser von Starkregenereignissen ausgelöst werden 
und 

welch extreme Schäden sie verursachen können. 

Der beantragte Beschlusstext hat zum Ziel, den Inhalt des 5 78b konkreter zu fassen. Das Bauen in HQex- 

trem-Gebieten soll weiterhin möglich, aber von Beginn an „hochwasserresilient" sein. 

Auf den nächsten Seiten folgt Material des Landesamts für Umwelt (LfU) (Stand Dezember 2019) zum Thema 

Hochwassergefahren für das Stadtgebiet Fürstenfeldbruck. Ganz hinten finden sich vergrößerte Ausschnitte für 

die Wassertiefen bei HQextrem u.a. für die Baugebiete „Krebsenbach Nord” und „Aumühle/Lände". 

Quelle: www.Ifu.bayern.de/wasser/hw_risikomanagement_umsetzung/hwgk_hwrk/download/index.htm?in_ge- 

mid=1791 21
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Antrag Zierl & Kreis (ÖDP) Schutz gegen Extremhochwasser (HQextrem) in der Bauleitplanung 

Anlage 1: Hochwassergefahrenflächen Stadtgebiet, mit vergrößertem Innenstadtbereich 

Hochwassergefahrenfläche
l 

_ „o„„„HQ‚„ 
Han 

HQexlram 

ä“°f 
Pegel 

% Gewässer 

wm*' Deich. mobile und stationäre Hochwasserschutzwand m Slauhallungsdamm 
"***—"f Burcchnungagrcnzc W Staalbgrenzn 
M“ Landesgrenze 

Lundkrclsgrunzu bzw_ Grenze kreisfreie Skm’l 

Gerrcindegrcnze
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Antrag Zierl & Kreis (ÖDP) Schutz gegen Extremhochwasser (HQextrem) in der Bauleitplanung 

Anlage 2: Übersichtsbeiblatt zur Hochwasserrisikokarte 

Bayerisches Landesamt für 
Umwelt p‚f-‚ 

Beiblatt zur Hochwasserrisikokarte Amper 

Stadt Fürstenfeldbruck 

Gewässer: Amper 

Planungseinheit: Amper, Würm, Starnberger See, Ammersee. Wörthsee. 
Pilsensee, Osterseen Forstenfeldhruck 

Gemeindefläche 32,53 km2 

Landkreis: Fürstenfeldbruck 

Wasserwirtschaftsamt: München 

1) Anzahl betroffener Einwohner 
je Hochwasserereignis und Wassertiefe 

“Ochwasserereignis häufiges 100-jährliches Extremhochwasser 

Wasserfiefe Hochwasser (HQnaufig) Hochwasser (HQ1oo) (HQexum) 

Obis 0,5 m - 20 1177 

0,5 bis 2 m - 74 1211 

tiefef 2 m— 
‘ 

- 3 27 

Gesamtanzahl - 97 2415 

__„E‚iflhei.t‚iEinwofine_fifli? AUQaP?Ü„S?ÜQ Statisfis.°h.e. Wale. “"C 9?5““93L 

2) Art der wirtschaftlichen Tätigkeit 

Flächennutzung je nach Hochwasserereignis und Wassertiefe 

Hochwassererelgnis häufiges 100—jährliches Extremhochwasser 

F|ächennuuung Hochwasser (HQhaufig) Hochwasser (HQ1oo) (HQexrrem) 

Wasser‘tiefe alle o-u‚5m 0,5-2m >2m alle a-n‚5m 0,5-2m >2m a||e o-o‚5m 0,5-am >2m 

\gl\é?rrwli222reflrärsztez;ufläcrle 
mit 

n.v. n.v. ' n-.v{ 0,00 0,01 0.00 0,15 n.v. _0‚15; 

lndustrie- und Gewerbefläche; 
‘ 

' " 

Fläche bes. funktionaler Prägung 
n.v. n.v. n.v. 0,00 0,01 0,0Q_ 0.10 0,13 Q,OQ 

Verkehrsfläche n.v. n.v. ‘n.vf 0,01 0,00 0,003 0,09 0,09 “0,00, 

??eri'fslgfifievegmfi°ns' 
“"° 

n-v- n.v. 'n.vl 0,02 om ', ‘- 
’ 

0.14 024 O.oo. 

';f;ä"é‘_"jjägf‘äääenume n.v. n.v. n.v. 0,02 0,14 0,00 0,12 0,56 o_‚o3 

Gewässer n.v. n.v. :n.v.) 0,01 0,01 „0,01 0,01 0,04 ÄO,03_ 

Gesamte betroffene Fläche n.v. n.v. n.v. 
‘ 

n.v. 0,25 0,06 0,18 0,01 1,88 0,61 1,21 0,06 

Einheitgkmz; die..Wärte sind gerand‚eta
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Antrag Zierl & Kreis (ÖDP) Schutz gegen Extremhochwasser (HQextrem) in der Bauleitplanung 

3) Betroffene Schutzgebiete 

Hochwassererelgnis häufiges 100-jährliches Extremhochwasser 

Schutzgebiet Hochwasser (HQhaung) Hochwasser (HQmo) (HQexnem) 

A n | Am ertal 
FFH Gebiete m mpe a p 

Vogelschutzgebiete m _ ' 

Trinkwasserschutz- - - 

gebiete m 
Heilquellen- E'“"“““ — - 

schutzgebiete „„..„w'3 

4) Gefährdete Objekte: Badegewässer und Kulturgüter 

Hochwasserereignis häufiges 100-jährliches Extremhochwasser 

Kunurg„„ Hochwasser (HQhäufig) Hochwasser (HQ1oo) (HQextrem) 

Badegewässer @ _ _ 

UNESCO-Welt- . - - 

kulturerbe 

Bauensembles 

Fürstenfeldbruck, 

Hauptstraße mit 
Leonhardsplatz 

Fürstenfeldbruck. 

Hauptstraße mit 
Leonhardsplatz 

Denkmäler UmweltAtlas Bayern 

5) Gefahrenquellen 

Hochwassefereignis häufiges 100-jährliches Extremhochwasser 
Gefahrenquelle Hochwasser (HQhaufig) HOChWGSSGI' (H_Q1ou) (HQextrem) 

IED- Anlagen © 
- ' ' 

(Industrial Emissions Direclive) 

Abkürzung: n. v. nicht vorhanden 

Datengrundlagen: 
Die Grundlage für die Ermittlung der vorn Hochwasser betroffenen Einwohner bilden Daten aus der GENESIS—Datenbank des Bayerischen Lan- 
desamts für Statistik und Datenverarbeitung. 
Basis für die Beschreibung der Ad der winschaftlichen Tätigkeiten in den von Hochwasser betroffenen Gebieten is! ALKIS® - Tatsächliche Nut- 
zung der Bayerischen Vennessungsverwaltung. 
Die Schutzgebiete entsprechen den wasserabhängigen Natura 2000 — Schutzgebieten sowie den Trinkwasser- und Heilquellschulzgebieten ge- 
mäß 551 WHG i. V. m. Artikel 31 ByWG, wie sie in der Bestandsaufnahme der Wasserrahmenrichtlinie verwendet wurden. Die Grundlage für die 
Badegewässer bilden die in Bayern erfassten EU-Badestellen zur Umsetzung der EG-Badegewässerrichtlinie 2006/7/EG. 
Zur ldenlifizierung der Gefahrenquellen bei einem Hochwasserereignis für die Umwelt werden Betriebe aus der lndustrieemissionsrichtlinie (ln- 
dustn'al Emissions Directive, IED) gemäß der EU-Verordnung 75/2010 herangezogen. 
Die Daten der potentiell von Hochwasser betroffenen Kulturgüter werden vorn bayerischen Landesamt für Denkmalpflege zur Verfügung gestellt. 

Quellen: 
Geobasisdaten: © Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung; v.;ww.geodaten.bayern.de 
Amtliches Topograhisches Kanagraphisches Informationssystem 1:25 000 (ATKISZS) 2019 
Fachdalen: Fachinformationssystem Wasserwidschafl 

Berichtstand: 22.12.201 9
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Antrag Zierl & Kreis (ÖDP) Schutz gegen Extremhochwasser (HQextrem) in der Bauleitplanung 6 

Anlage 3: Von HQextrem betroffene Nutzungen (Fokus Innenstadt) 

Art der wirtschaftllchen Tätigkeit 

WohnbauflächemFlächen 
’— 

' 
‘ 

r 
‘ 

‚ 

-_ ‘ 

„ 
—

‘ 

gemischterNutzung 
, 

\ 

‘ 

_ 

. 

' _ 

lndustrie- und Gewerbeflächen; 
Flächen mil funkliunaler 

Prägung 

Verkehrsflächen 

Landwirlschafllich genulzle 

Flächen: Wald. Forst 

Sonstlge Vegelaliuns- und 
Freiflächen 

Gawä sser 

E2223 Vogelschutzgebiel m Trinkwasserschutzgebiel m Heilquellensehutzgeblet 
@ Badegew'a‘sser 

weitere Kulturgüter — 

EEE Bauens emble
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Antrag Zierl & Kreis (ÖDP) Schutz gegen Extremhochwasser(HQextrem) in der Bauleitplanung 

Anlage 4: Wassertiefe bei HQextrem, mit vergrößertem lnnenstadt-Ausschnitt 

> 0-0‚5 m 

> 0,5-1,0 m 

.> 1,0-2‚0 m 

> 2,0-4,0 m 

>4‚0 m
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Antrag Zierl & Kreis (ÖDP) Schutz gegen Extremhochwasser (HQextrem) in der Bauleitplanung 

Vergrößerung Aumühle / Lände (HQextrem) 

> 0—0‚5 m 

> 0,5-1,0 m 

> 1,0-2‚0 m 

> 2,0-4,0 m 

>4‚0m 

Vergrößerung Krebsenbach Nord (HQextrem) 
Ar ; 

‘ 

—5,-„- „ „ 

> 0-0‚5 m 

> 0,5—1,0 m 

> 1,0-2,0 m 

> 2,0—4,0 m 

>4‚Om 

> 0-0‚5 m 

> 0,5—1,0 m 

> 1,0-2.0 m 

> 2,0-4.0 m 

>4,0m
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STADTVERWALTUNG FÜRSTENFELDBRUCK 
 

Beschlussvorlage Nr. 2605/2021 
 

20. öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des Planungs- und Bauausschusses 

 

Betreff/Sach-
antragsnr. 

Sachantrag Nr. 070/2020-2026 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, CSU, FDP;  
Erneuerbare Energien ausbauen 

TOP - Nr. Ö 5 Vorlagenstatus öffentlich 

AZ: Photovoltaik Energie Erstelldatum 09.12.2021 

Verfasser Reize, Markus Zuständiges Amt Amt 4  

Amt 2, Amt 3 

Sachgebiet 41 Stadtplanung, 
Bauleitplanung, 
Verkehrsplanung 

Abzeichnung OB: 

Abzeichnung 2./ 3. Bgm: 

Beratungsfolge Zuständigkeit Datum Ö-Status 

1 Planungs- und Bauausschuss Vorberatung 19.01.2022 Ö 

2 Stadtrat Entscheidung 22.02.2022 Ö 

 

Anlagen: Sachantrag Nr. 70/2020-2026 BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN, CSU, 
FDP;  Erneuerbare Energien ausbauen vom 15.10.2021 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Planungs- und Bauausschuss empfiehlt dem Stadtrat:  
 
1. Bei Grundstückskaufverträgen der Stadt, bei denen die vorgesehene Bebauung ei-

nen Strombedarf bedingt, ist unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Angemes-
senheit die Installation von Photovoltaikanlagen zu vereinbaren. 

2. Bei Abschluss städtebaulicher Verträge ist unter den Voraussetzungen des § 11 (1) 
Nr. 4 BauGB die Installation einer Photovoltaikanlage zu vereinbaren. 

3. Soweit die Installation von Photovoltaikanlagen weder durch Grundstückskaufver-
trag noch durch städtebaulichen Vertrag vereinbart werden kann, soll die Installati-
on von Photovoltaikanlagen unter Beachtung des Abwägungsgebots, der örtlichen 
Situation, Geeignetheit, Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit durch Bebauungs-
plan gemäß § 9 (1) Nr. 23 b) BauGB festgesetzt werden. 

4. In Grundstückskaufverträgen und städtebaulichen Verträgen soll die Verpflichtung 
zur Installation einer Photovoltaikanlage entfallen, sofern die Pflichten aus dem Ge-
bäudeenergiegesetzt (GEG) vollständig über eine Solarthermieanlage auf dem 
Dach des Gebäudes erfüllt werden. 

TOP Ö  5TOP Ö  5
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Seite 2 

 

Referent/in Götz / BBV     Ja/Nein/Kenntnis     

Referent/in        Ja/Nein/Kenntnis    

Referent/in          Ja/Nein/Kenntnis    

Referent/in         Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

     

Klimarelevanz   hoch 

Umweltauswirkungen  mittel 

Finanzielle Auswirkungen  Unbekannt 

Haushaltsmittel stehen zur Verfügung        
   

      
€ 

Aufwand/Ertrag lt. Beschlussvorschlag        
   

      
€ 

Aufwand/Ertrag der Gesamtmaßnahme      
  

      € 

Folgekosten      

     

     
  

      € 
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Seite 3 

Sachvortrag: 
 
Sachstand: 
 
Am 15. Oktober 2021 ging bei der Stadtverwaltung der Sachantrag Nr. 70, „Antrag: 
Auf in die Zukunft – Erneuerbare Energien gemeinsam ausbauen“ der Stadtratsfrak-
tionen BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN, CSU und FDP ein (s. Anlage 1). 
 
Beantragt wurden: 
 

1. Bei Grundstückskaufverträgen der Stadt, bei denen die vorgesehene Bebauung 
einen Strombedarf bedingt, ist unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Ange-
messenheit die Installation von Photovoltaikanlagen zu vereinbaren. 
 

2. Bei Abschluss städtebaulicher Verträge ist unter den Voraussetzungen des § 11 
(1) Nr. 4 BauGB die Installation einer Photovoltaikanlage zu vereinbaren. Bei 
Abschluss städtebaulicher Verträge ist unter den Voraussetzungen des § 11 (1) 
Nr. 4, (2) BauGB die Installation einer Photovoltaikanlage zu vereinbaren. 
 

3. Soweit die Installation von Photovoltaikanlagen weder durch Grundstückskauf-
vertrag noch durch städtebaulichen Vertrag vereinbart werden kann, soll die 
Installation von Photovoltaikanlagen unter Beachtung des Abwägungsgebots, der 
örtlichen Situation, Geeignetheit, Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit durch 
Bebauungsplan gemäß § 9 (1) Nr. 23 b) BauGB festgesetzt werden. 
 

4. In Grundstückskaufverträgen und städtebaulichen Verträgen soll die Ver-
pflichtung zur Installation einer Photovoltaikanlage entfallen, sofern die Pflichten 
aus dem Gebäudeenergiegesetzt (GEG) vollständig über eine Solarthermieanla-
ge auf dem Dach des Gebäudes erfüllt werden. 

 
Der Antrag wird insbesondere damit begründet, dass in Verfolgung des Stadtratsbe-
schlusses vom 13.10.2020, bis zum Jahr 2035 klimaneutral zu werden, lediglich in 
der Photovoltaik (PV) noch ein großes, einfach nutzbares Potenzial liegt, um klima-
neutralen Strom zu produzieren. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Aus Sicht der Verwaltung wird der Antrag grundsätzlich begrüßt und als geeigneter 
Baustein bzgl. der o. g. Zielsetzung zur Klimaneutralität bis zum Jahr 2035 erachtet.  
Jedoch ist zu beachten, dass der Umfang an städtischen Grundstücksverkäufen ver-
gleichsweise gering ist.  
In der Bauleitplanung sind bei den letzten beiden größeren Baugebieten (Am Kreb-
senbach und Am Hochfeld) aufbauend auf dem Stadtratsbeschluss vom 29.11.2016 
zum Energiestandard von Gebäuden (kfW 55) sowie dem o. g. Beschluss zur Kli-
maneutralität entsprechende Grundsatzbeschlüsse zur (bilanziellen) Klimaneutralität 
gefasst worden.  
Auf den Beschluss des PBA vom 15.12.2021 bzgl. der bilanziellen Klimaneutralität 
von zukünftigen Baugebieten wird verwiesen (der entsprechende Stadtratsbeschluss 
steht gegenwärtig noch aus).  
Es wird jedoch als kritisch erachtet, derartige Verpflichtungen über bestehende Bau-
gebiete hinweg festzusetzen. Jedoch wird die neue Bundesregierung mit Neuschaf-
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Seite 4 

fung des Ministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen eine neue Rich-
tung vorgegeben. Es ist zu erwarten, dass innerhalb der nächsten vier Jahre neue 
Gesetzgebungen zum Thema ‚Erneuerbare Energien‘ im Bauen Einzug erhalten. Ei-
ne Photovoltaik- Pflicht auf kommunaler Ebene wäre demnach voraussichtlich ein 
Vorgriff auf die vermutlich kommenden Vorgaben.  
 
Derzeit wird für PV-Anlagen über ein Mindestflächenanteil von 30 % diskutiert. Es 
wird empfohlen, diesen Anteil als Richtgröße für zukünftige Bebauungspläne heran-
zuziehen. Der konkrete Flächenanteil zur Erzielung der bilanziellen Klimaneutralität 
ergibt sich im Zuge der Bauleitplanung abhängig vom jeweiligen Energiestandard.  
 
 
 
Abschließend kommt das Stadtbauamt zu dem auf Seite 1 formulierten Beschluss-
vorschlag. 
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BEARBEITUNGSVERMERK: 
rführendes Amt: 

0 1)2 3L415 ‚vi 

\/fur Kenntnis] Mitwirkung an L_Q 

1 5. OKT. 2021 

3üwmgs 90 CSU * #51 1 l 
23“ 'Wl? 4 i 5‚ 

‚!, 

‘,” 

355 GRÜNEN Stadtratsfraktion 
U_gg‘rm RÜCKSpL aan fi üää‘ 

"
' 

MV}"'!‘Er'yg‘ijz‘7gü QM 
‘ Fürstenfeldbruck Termln bislam; % 

Stadt Fürstenfeldbruck 

Herrn Oberbiirgermeister Erich Raff 

Antrag: Auf in die Zukunft — Erneuerbare Energien gemeinsam ausbauen 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Raff, 

im Namen der Stadtratsfraktionen der CSU und BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN sowie 
gemeinsam mit dem Finanzreferenten der Stadt stellen wir folgenden Antrag: 

1. Bei Grundstückskaufverträgen der Stadt, bei denen die vorgesehene Bebauung 
einen Strombedan‘ bedingt, ist unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen 

Angemessenheit die Installation von Photovoltaikanlagen zu vereinbaren. 

2. Bei Abschluss städtebaulicher Verträge ist unter den Voraussetzungen des 5 11 

(1) Nr. 4 BauGB die Installation einer Photovoltaikanlage zu vereinbaren. Bei 
Abschluss städtebaulicher Verträge ist unter den Voraussetzungen des 5 11 (1) Nr. 

4, (2) BauGB die Installation einer Photovoltaikanlage zu vereinbaren. 

3. Soweit die Installation von Photovoltaikanlagen weder durch 
Grundstückskaufvefirag noch durch städtebaulichen Vertrag vereinbart werden kann, 

soll die Installation von Photovoltaikanlagen unter Beachtung des Abwägungsgebots, 

der örtlichen Situation, Geeignetheit, Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit durch 

Bebauungsplan gemäß 5 9 (1) Nr. 23 b) BauGB festgesetzt werden. 

4. ln Grundstückskaufverträgen und städtebaulichen Verträgen soll die Verpflichtung 

zur Installation einer Photovoltaikanlage entfallen, sofern die Pflichten aus dem 
Gebäudeenergiegesetz (GEG) vollständig über eine Solarthermieanlage auf dem 
Dach des Gebäudes erfüllt werden. 

Begründung: 

Die Große Kreisstadt Fürstenfeldbruck hat in der Stadtratssitzung vom 21 07.2020 
beschlossen, die Eindämmung der Klimakrise und ihrer schwerwiegenden Folgen als 

Aufgabe von höchster Priorität anzuerkennen. Auf diesen Beschluss folgten die 

umfangreichen Positionspapiere von Stadtjugendrat, Umweltbeirat und Fridays for 

Future Fürstenfeldbruck. Darauf aufbauend beschloss derAusschuss für Umwelt, 

Verkehr und Tiefbau in seiner Sitzung vorn 13.10.2020, dass die Große Kreisstadt 

bis 2035 klimaneutral wird. 

Mit der lokalen Produktion von Strom aus Erneuerbaren Energien kann u.a. ein 

Beitrag zu den kommunalen K|imaschutzzielen, zur Verringerung der 

lmportabhängigkeit bei Energie und zur Netzentlastung geleistet werden. Die noch
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verfügbaren Potenziale, in Fürstenfeldbruck Strom aus erneuerbaren Energien zu 

gewinnen, sind stark begrenzt. Bei der Wasserkraft, hier v.a. die Wasserkraftwerke in 

Schöngeising, an der Obermühle und an Fürstenfeld, ist das nutzbare Potenzial 

durch die Stadtmierke FFB ausgeschöpft und es muss im Rahmen des Arten— und 
Naturschutzes eher über eine Verringerung der Stromerzeugung nachgedacht 

werden. (Stichwort: Renaturierung derAmper) 

Die Nutzung der Windkraft im Landkreis stand zuletzt der Naturschutz, der 

Denkmalschutz und/oder die 1OH-Regelung der Staatsregierung entgegen und das 

Scheitern des landkreiseigenen Teilflächennutzungsplan tat sein übrigens. 

Auch die Stromerzeugung durch Biomasse, also der Anbau von „Energiepflanzen“ 

(z.B. Raps oder Mais) oder die Vergärung von Ernteabfällen, Biomüll oder Gülle und 
die spätere Verbrennung des gewonnenen Gases sind nur teilweise zukunftsfähig, 
da hier immer noch 002 in der Strom— oder Wärmeerzeugung ausgestoßen wird. 

Lediglich in der Photovoltaik (PV) liegt noch ein großes, einfach nutzbares Potenzial, 

um Strom lokal zu produzieren. PV-Anlagen haben den Vorteil, dass von ihrem 
Betrieb keinerlei Emissionen ausgehen, so dass diese Technik nahezu überall zur 

Anwendung kommen kann. Bei der Stromerzeugung durch Photovoltaikanlagen 
entstehen im Gegensatz zur Stromerzeugung in Anlagen, die mit fossilen 

Brennstoffen betrieben werden, weder C02- noch Luftschadstoff-Emissionen. 

Wir wollen gemeinsam den Ausbau der Erneuerbaren Energien beschleunigen. 
Daran hängen die Zukunft des lndustriestandortes Deutschland und unsere 

Versorgungssicherheit. Wind- und Sonnenenergie können und werden dabei die 

tragenden Säulen der notwendigen Energiewende sein. Wir wollen mit dern o.g. 

Grundsatzbeschluss unseren Teil in Fürstenfeldbruck beitragen und einen wichtigen 

Schritt zur Klimaneutralität 2035 gehen. 

Gina Merkl Andreas Lohde 
Fraktionsvorsitzende Fraktionsvorsitzender 

Jan Halbauer Prof. Dr. Klaus Wollenberg 

Fraktionsvorsitzender Finanzreferent
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